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Einleitung 

« Les etats de la Principaute conserveront leurs droits et privileges » 
(Die Stände des Fürstentums behalten ihre Rechte und Privilegien) 
lautet der Artikel 27 der Wiener Kongreßakte vom 9. Juni 1815\ in dem 
zugleich die Abtretung des Fürstentums Ostfriesland von Preußen an 
Hannover geregelt ist. 

Nach der am 15. Dezember 1815 erfolgten übergabe des Fürstentums 
Ostfriesland an Hannover war diese Bestimmung Anlaß für einen Ver-
fassungskonflikt zwischen den ostfriesischen Landständen und dem 
Königreich Hannover2 • Die Landstände sahen im Art.27 der Wiener 
Kongreßakte von 1815 eine Garantie ihrer landständischen Verfassung 
in dem Umfange, wie sie im Jahre 1806, vor der Okkupation Ostfries-
lands durch Napoleon und der Auflösung der Stände im Jahre 1808, 
bestanden hatte. Daher forderten sie vom Königreich Hannover die 
Anerkennung dieser landständischen Verfassung und die Anerkennung 
des Rechtes, daß die durch die Eingliederung des Fürstentums in das 
Königreich Hannover erforderlich gewordenen Modifikationen der Ver-
fassung nur auf "verfassungsmäßigem Wege", d. h. in übereinstim-
mung mit den Landständen, erfolgen durften. Das Königreich Hanno-
ver legte dagegen den Art. 27 dahin aus, daß allein der Rechtszustand 
garantiert worden sei, der zur Zeit der Abtretung Ostfrieslands an 
Hannover im Dezember 1815 geherrscht habe: da sich zu diesem Zeit-
punkt die landständische Verfassung nicht in anerkannter Wirksamkeit 
befunden habe und Ostfriesland zugleich in das Königreich Hannover, 
das bereits seit 1814 eine eigene Ständevemammlung habe, voll einge-
gliedert worden sei, habe der König von Hannover die Befugnis, die 
landständische Verfassung der Provinz Ostfrieslands einseitig festzu-
setzen, ohne darüber vorher mit den Landständen verhandeln zu 
müssen. Erst nach jahrzehntelangem Ringen wurde dieser Verfas-
sungskonflikt durch die mit Zustimmung der ostfriesischen Landstände 
erlassene Provinzialverfassung vom 5. Mai 1846 beigelegt. 

Da der Verfassungskonflikt zum Teil auch darauf beruhte, daß so-
wohl auf Seiten der ostfriesischen Landstände als auch auf Seiten der 

1 Vgl. Klüber, Akten des Wiener Congresses, Bd.6 S. 40 f. Die überset-
zung ist der amtlichen preußischen übersetzung des gleichlautenden Territo-
rial-Vertrages vom 29. Mai 1815 entnommen. Vgl. v. Rohrscheidt, Preußen's 
Staatsverträge, S. 311 ff. Siehe auch den vollen Wortlaut im Anhang auf S. 308. 

2 Vgl. Klein, Verfassungskonflikt zwischen der Ostfriesischen Landschaft 
und dem Königreich Hannover. 

1 Engelberg 



2 Einleitung 

hannoverschen Regierung Unklarheiten über die einzelnen Rechte und 
Privilegien bestanden, soll im ersten Teil dieser Untersuchung der 
verfassungsmäßige Zustand in Ostfriesland dargestellt werden, wie er 
im Jahre 1806 vor Beginn der napoleonischen Wirren in Ostfriesland 
bestanden hatte. Diese Darstellung stützt sich zum einen auf hand-
schriftliche Zusammenfassungen aus den Jahren 1789 bis 1835, zum 
anderen aber hauptsächlich auf die Akten des Niedersächsischen Staats-
archivs Aurich und der Ostfriesischen Landschaft in Aurich, wobei auch 
die Literatur, soweit sie sich auf die Zeit um das Jahr 1800 bezieht, 
verwertet wurde. 

Gegenstand der Untersuchung des zweiten Teils soll dann die bislang 
noch nicht erforschte völker- und staatsrechtliche Bedeutung der Be-
stimmung des Art. 27 der Wiener Kongreßakte von 1815 "Die Stände 
des Fürstentums behalten ihre Rechte und Privilegien" sein. Grund-
lage dieses zweiten Teiles sind die bislang unbeachtet gebliebenen und 
der Allgemeinheit nicht bekannt gewordenen Gutachten des Prof. Dr. 
Falck aus Kiel, des Justiz-Kommissars Hüllesheim aus Emden sowie 
der juristischen Fakultäten Tübingen und Heidelberg, welche auf An-
forderung der Landstände in den Jahren 1823/24 angefertigt wurden 
und sich mit der rechtlichen Bedeutung des Art. 27 der Wiener Kon-
greßakte von 1815 sowie mit dem Rechtsweg zur Durchsetzung dieser 
Rechte befassen. 



Der Begriff "Rechte und Privilegien" 
Der Begriff "Rechte und Privilegien" wurde Mitte des 18. Jahrhun-

derts von Moser dahin erläutert, daß eine Landes-Verfassung oder die 
Landesfreiheit auf Rechten und Privilegien beruht!. Als Rechte wur-
den dabei die Landes-Freiheiten angesehen, die den Landständen oder 
einer Kurie der Landstände durch übereinkunft mit dem Landesherrn 
in den Landesverträgen, Akkorden, Vergleichen, Resolutionen, Huldi-
gungs-Reversalien und Reskripten eingeräumt worden waren. Die 
Privilegien wurden dagegen durch einseitigen Akt des Landesherrn 
oder des Kaisers als Zeichen der Gnade den Landesständen "ge-
schenkt", ohne daß sie zugleich Verträge waren. Privilegien in diesem 
engen Sinne waren selten; in Ostfriesland wäre dazu allein das Diplom 
des Kaisers Leopold I. vom 24. Januar 16782 zu rechnen, durch das die 
Landstände das Recht erhielten, ein eigenes Siegel zu führen'. 

Der Begriff "Rechte und Pr.ivilegien" findet sich ebenfalls in der 
Einleitung des Preußischen Allgemeinen Landrechts'. Aus der Art der 
Verwendung dieses Begriffes läßt sich entnehmen, daß er von den Ver-
fassern des Landrechtes als gängiger tenninus technicus betrachtet 
wurde. Rechte wurden von ihnen als gegeben angenommen, wenn· sie 
seit eh und je als vorhanden angesehen wurden, während sie Privi-
legien auf irgendeinen Verleihungsakt zurückzuführen suchten. 
Generell wird man sagen können, daß Rechte auf allgemeine Gesetze 
zurückgeführt wurden, während Privilegien durch spezielle Hoheits-
akte gewährt wurden, mithin als "besondere" oder "vorzügliche" 
Rechte anzusehen waren, die sich von den "allgemeinen" Rechten prin-
zipiell unterschieden. Danach würde man als "Privilegien" der Land-
stände diejenigen Rechte zu verstehen haben, die im Laufe der Ge-
schichte aufgrund von Verträgen mit der Landesherrschaft erworben 
wurden, während die "Rechte" als Befugnisse oder Ansprüche zu ver-
stehen sind, die sich aus der geltenden Rechtsordnung, etwa nach den 
Grundsätzen des gemeinen Rechts, für sie ergaben5• 

Auch Schlosser definierte im Jahre 1789 den Begriff "Privilegien" 
als "gesetzmäßige Vorrechte der Stände", ohne diesen jedoch genauer 

! Eine Untersuchung des Begriffes "Rechte und Privilegien" an Hand 
der Akten konnte nicht erfolgen, da die Akten des ehern. Geheimen Staats-
archives Berlin (jetzt in Merseburg) nicht zugänglich sind. Die Akten in 
Hannover sind während des 2. Weltkrieges verbrannt, und in Wien ist 
darüber nichts vorhanden (freundlicher Hinweis von Dr. Wiemann, Aurich). 
Vgl. dazu und zum folgenden: Moser, Von der Teutschen Reichs-Stände 
Landen, S. 942 ft., 1126, 1130 f.; Link, Festschrift für Geiger, S. 284 ft. 

. 1' 

t Gedr. bei Brenneysen I1, S. 973 ff. 
a Vgl. Moser, Von der Teutschen Reichs-Stände Landen,S.1130. 
4 Vgl. Einleitung ALR § 64, 82, 84. 
5 Vgl. Westphal, Staatsrecht, S. 165 ft . 


